
Patientenanwä 

Beilagen: 

Bezug: Bearbeiter: 
Dr. Bachinger 

Betrifft' 
Ärzlegesetl: -Novelle 

Sehr geehrte Damen und Herrenl 

(02742) 9005 
DW 1 5575 

Datum: 
18.10.2012 

nnen 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen hat einen Entwurf eines 

Bundesgesetzes, mit dem das Ärzlegesetz 1998, 8GBI. I Nr. 169/1998, geändert 

werden soll, zur Begutachtung ausgesandt 

Zu den geplanten Novellierungen, insbesondere zu den die Zustandigkeit der 

Patientenvertretungen bzw. Patientenanwaltschaften betreffenden Angelegenheiten, 

wird nachstehende Stellungnahme abgegeben: 

Von Seiten des Obersten Gerichtshofes wurde bereits in zahlreichen Entscheidungen 

im Zusammenhang mit der Auslegung des § 58a Abs. 1 ÄrzteG festgehalten. dass 

die von Seitens des Obersten Gerichtshofes vorgenommene Auslegung des § 58a 

Abs_ 1 ÄrzteG in der aktuellen Fassung bei Vorinstanzen immer wieder zu 

Missverständnissen geführt hat; weshalb eine Novellierung und eine dadurch 

bewirkte bessere Lesbarkeit des § 58a Abs. 1 ÄrzteG schon im Sinne einer 

Rechtssicherheit für notwendig erachtet wird. 

Wir begrüßen daher die in Aussicht genommenen Novellierung des ÄrzteG 1998, 

müssen jedoch gleichzeitig festhalten, dass die Novellierungsbestrebungen 
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hinsichtlich der außergerichtl ichen Durcrn;etzbal1reit von Patienlenrechlen, 

nsbeSOndere von Schadenersatzansprtichen, noch unzureichend sind. 

Die Palientenvertretungen und Patlentenanwaltschaften In den Ländern stellen, 

Insbesondere in der Zusammenschau mit den Patientenschlichtungsstellen und den 

Patientenentschäd igungsfonds ein - gewiss verbesserungsfähiges. aber doch auch 

im Vergleich mit anderen europäischen Gesundheilssyslemen beaChtliches -

Erfolgsmodell der außergerichtlichen SIr&it'oei legung für den medizinischen Bereich 

dar. Das sollte in einer Vorschrift von zentraler Bedeutung rur die Rectltsverhältnisse 

lWlschen Patientlnnen und Patienten einerseits und Arztil'lnen und Amen 

andererseits gewürdigi ul)(! dargestellt werden. 

Aber nicht nur das in der Patientencharta im Grunde bereits vereinbarte 

Gesamtsystem der Wahrung der Patkmtanrechte, auch Details des taglichen 

Wlrkens der genannten Einrichtungen , harren seit Jahren einer vor a llem 

6slerTeichweit einheitlichen Regelung: 

So ist in den jeweiligen landesgeselzllchen Grundlagen der Patientenvertretungen 

und Palienlenanwaltschaften vorgesehen, dass ihre Leistungen bzw, Interventionen 

IOr die Burgarinnen und Bürger mit keinerlei Kosten verbunden sind. 

Bel den Sachverha~rhebungen bzw. VermitUungsversuchen in Schadensfallen 

durch die Patientenvertretungan bzw. Patientenanwaltschafren kommt es hingegen 

Immer wieder vor, dass niedergelassene Ärztinnen und Ärzte (fur Allgemeinmedizin 

bzw. Sonderfacher) Behandlungsunterlagen überhaupt nicht oder nur gegen 

EntgeltIKostenersatz zur Verfügung stellen wollen_ Wird die Zusammenarbeit solcher 

Art verweigert oder werden solche . Unkostenbeiträge· verrecllnel. kann eine 

vollstandlge und effektive bzw auch kostenlose Intetventlon durch 

PatIentenvertretungen oder Patientenanwaltschaften im Grunde nicht 

angeboten werden. 

Ausgehend von den beschriebenen landesgeseWichen Vorgaben erscheint für die 

Abwicklung bzw. Durchset:wng von Schadenersatzansprilchen erne erglnzende 

gesetzliche Regelung im ArZleG notwendig. die vorsieht, dass niedergelassene 
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"minnen und Arzte, die im Rahmen einer (zB. schadenersatzrechUichen) 

Vermittlung bzw. Schlichtung von einer Patientenanwaltschafl oder 

Patientenvertrelung um Bereitstellung bzw Übermittlung von Krankenunterlagen 

ersucht werden. diesem Ersucl"len ohne jegliche Vorschrerbung bzw. Verrechnung 

'Ion Kosten (Kopierkoslen , Kosten für Datentrager). selbst für sok.he Unterlagen 

nachkommen mllssen. die nicht in ELGA abrufbar sein werden 

Schließlich bieten sich auch fil r Gesundheitsdiensteanbreter deutliche auch 

wirtschaftliche Vorteile einer außergerichtlichen, VOfl einer Palienlenveltretung oder 

ParieotenanwaltschOift professionell begleiteten außergerichtlichen 

Vermitttungsbemiihung. Die bisherige außergerichtliche Arbeit der 

Patientenanwaltschal1en zeigt und beweist, dass keine missbrauchtrche oder 

(ibarbordende Anforderung erfolgt. sondern mit Maß und Ziel v()fgagangen wird. 

Drese Verpflichtung sollte auch f(J r im RuhestallCl befilldliche Är<:tinnen und Arzte, für 

Erbinnen und Erben von Ärztinnen oder Ärzten sowie fOr sonstige Rechtsnachfolger 

und Rachlsnachfolgerinnen gelten. 

In diesem Zusammenhang wird der Ansetz der neu einzuführenden Vorschrift des 

§ 5 t Abs 6 begrtlßt 

Wir vertreten daher die Ansrcht, dass im AtzteG 1998, weM schon keine generelle 

Regelung deI außergerichtlichen Position der Patientenanwaltschaften oder 

PatientenvertretlJlQen f[Jr den Bunclesbereich des Gesundheitswesens erfolgt, 

wenigstens eine Pflicht (fur Ärztinnen und Är2te sowie deren Redltsnachfolger ulld 

Rechtsnachfolgerinnen) zur kostenlosen Herausgabe von Behandlungsunterlagen 

und zur Bekanntgabe einer bestehenden Haftpflichtversicherung Im Falle einer 

Intervention einer Patientenvertretung oder Patientenanwaltscl1aft aufgenommen 

werden sollte. 
, 

" ""'. Gerald Baching 
Sprecher der AR

Ü 
Patientenanwaltinnen 
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